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872/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Dr. Rudolf Taschner, Wendelin Mölzer, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Schulorganisationsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz, das 
Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs 
und Vorbereitungslehrgänge, das 
Schulpflichtgesetz 1985 und das 
Bildungsdokumentationsgesetz geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Inhaltsverzeichnis  

 Artikel 1 Änderung des Schulorganisationsgesetzes 
Artikel 2 Änderung des Schulunterrichtsgesetzes 
Artikel 3 Änderung des Schulunterrichtsgesetzes 

für Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge 

Artikel 4 Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985 
Artikel 5 Änderung des 

Bildungsdokumentationsgesetzes 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 1  

 Änderung des Schulorganisationsgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 35/2019 sowie durch die Bundesministeriengesetz-
Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. (Grundsatzbestimmung) In § 4 Abs. 4 entfällt der 
Klammerausdruck „(Kollegium)“. 

 

(4) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 und 2 gelten für öffentliche Pflichtschulen, 
die keine Praxisschulen gemäß § 33a Abs. 1 sind, als 
Grundsatzbestimmungen. Die nach dem 
Ausführungsgesetz zuständige Behörde hat vor der 
Festlegung der Geschlechtertrennung den Schulerhalter 
und die zuständige Schulbehörde (Kollegium) zu hören. 

 (4) (Grundsatzbestimmung) Die Bestimmungen 
des Abs. 1 und 2 gelten für öffentliche Pflichtschulen, 
die keine Praxisschulen gemäß § 33a Abs. 1 sind, als 
Grundsatzbestimmungen. Die nach dem 
Ausführungsgesetz zuständige Behörde hat vor der 
Festlegung der Geschlechtertrennung den Schulerhalter 
und die zuständige Schulbehörde (Kollegium) zu hören. 

 2. § 28 Abs. 2 lautet:  

(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler 
können in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik 
und Lebende Fremdsprache 
Differenzierungsmaßnahmen (zwei Leistungsniveaus 
oder Interessensgruppen) und kann im technischen, im 
wirtschaftlich/sozial/kommunikativen oder in einem 
sonstigen den Interessen der Schülerinnen und Schüler 
und der Wirtschaftsstruktur der Region entsprechenden 
Bereich erweiterter Unterricht nach Wahl der Schülerin 
oder des Schülers vorgesehen werden. 

 

„(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler 
können in den Pflichtgegenständen Deutsch und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und Lebende 
Fremdsprache Differenzierungsmaßnahmen (zwei 
Leistungsniveaus oder Interessensgruppen) vorgesehen 
werden. Nach Wahl der Schülerin oder des Schülers 
kann ein erweiterter Unterricht im Cluster Technik, im 
Cluster Dienstleistungen oder in einem sonstigen, den 
Interessen, Begabungen und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler oder der Wirtschaftsstruktur 
der Region entsprechenden Bereich vorgesehen werden.“ 

(2) Zur Förderung der Schülerinnen und Schüler 
können in den Pflichtgegenständen Deutsch, und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und 
Lebende Fremdsprache Differenzierungsmaßnahmen 
(zwei Leistungsniveaus oder Interessensgruppen) und 
vorgesehen werden. Nach Wahl der Schülerin oder 
des Schülers kann ein erweiterter Unterricht im 
technischenCluster Technik, im 
wirtschaftlich/sozial/kommunikativenCluster 
Dienstleistungen oder in einem sonstigen, den 
Interessen, Begabungen und Fähigkeiten der 
Schülerinnen und Schüler undoder der 
Wirtschaftsstruktur der Region entsprechenden Bereich 
erweiterter Unterricht nach Wahl der Schülerin oder des 
Schülers vorgesehen werden. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 3. § 29 Abs. 1 lautet:  

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Polytechnischen Schule 
sind vorzusehen: 

„(1) Im Lehrplan (§ 6) der Polytechnischen Schule 
sind vorzusehen: 

(1) Im Lehrplan (§ 6) der Polytechnischen Schule 
sind vorzusehen: 

 a) als Pflichtgegenstände: 

Religion, Lebenskunde, Deutsch, eine 
lebende Fremdsprache, Mathematik, 
Politische Bildung, Wirtschaftskunde, 
Naturkunde und Ökologie, Gesundheitslehre, 
Berufsorientierung, Bewegung und Sport; 

 

 a) als Pflichtgegenstände: Religion, Berufs- und 
Lebenswelt, Deutsch und Kommunikation, 
eine lebende Fremdsprache, Angewandte 
Mathematik, Politische Bildung, Wirtschaft 
und Ökologie, Bewegung und Sport; 

 a) als Pflichtgegenstände: Religion, 
LebenskundeBerufs- und Lebenswelt, 
Deutsch und Kommunikation, eine lebende 
Fremdsprache, Angewandte Mathematik, 
Politische Bildung, Wirtschaftskunde, 
NaturkundeWirtschaft und Ökologie, 
Gesundheitslehre, Berufsorientierung, 
Bewegung und Sport; 

 b) als alternative Pflichtgegenstände: 

die im Hinblick auf die Berufsgrundbildung 
sowie zur Erweiterung und Vertiefung der 
Allgemeinbildung erforderlichen 
Unterrichtsgegenstände; diese können in 
Fachbereiche zusammengefaßt werden, die 
Berufsfeldern entsprechen. 

 

 b) als alternative Pflichtgegenstände: die im 
Hinblick auf die Berufsgrundbildung sowie 
zur Erweiterung und Vertiefung der 
Allgemeinbildung erforderlichen 
Unterrichtsgegenstände; diese können in 
Fachbereiche zusammengefasst werden, die 
Berufsfeldern bzw. weiterführenden 
Ausbildungen entsprechen.“ 

 b) als alternative Pflichtgegenstände: die im 
Hinblick auf die Berufsgrundbildung sowie 
zur Erweiterung und Vertiefung der 
Allgemeinbildung erforderlichen 
Unterrichtsgegenstände; diese können in 
Fachbereiche 
zusammengefaßtzusammengefasst werden, 
die Berufsfeldern bzw. weiterführenden 
Ausbildungen entsprechen. 

 

 4. (Grundsatzbestimmung) § 30 Abs. 3 erster Satz 
lautet: 

 

 „Sofern in den Pflichtgegenständen Deutsch und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und Lebende 
Fremdsprache eine Differenzierung nach zwei 
Leistungsniveaus erfolgt, sind die Schülerinnen und 
Schüler mehrerer Klassen entsprechend ihrem 
Leistungsniveau unter Anwendung des § 8a nach 
Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen.“ 

 

(3) Sofern in den Pflichtgegenständen Deutsch, 
Mathematik und Lebende Fremdsprache eine 
Differenzierung nach zwei Leistungsniveaus erfolgt, sind 
die Schüler mehrerer Klassen entsprechend ihrem 
Leistungsniveau unter Anwendung des § 8a nach 

 

 

(3) Sofern in den Pflichtgegenständen Deutsch, und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und 
Lebende Fremdsprache eine Differenzierung nach zwei 
Leistungsniveaus erfolgt, sind die Schülerinnen und 
Schüler mehrerer Klassen entsprechend ihrem 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen. Die 
Zusammenfassung in Schülergruppen kann bei einem 
gemeinsamen Unterricht von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf entfallen. 

 

Leistungsniveau unter Anwendung des § 8a nach 
Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen. Die 
Zusammenfassung in Schülergruppen kann bei einem 
gemeinsamen Unterricht von Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf und Schülern ohne 
sonderpädagogischen Förderbedarf entfallen. 

 

 5. In § 131 Abs. 38 Z 4 entfällt die Wendung „§ 21d 
Abs. 1, 2, 2a, 3 und 4,“ und wird nach der Wendung 
„§ 23 Abs. 1 und 2,“ die Wendung „§ 28 Abs. 2,“ 
eingefügt. 

 

 6. (Grundsatzbestimmung) In § 131 Abs. 38 Z 5 wird die 
Wendung „§ 28 Abs. 2“ durch die Wendung „§21d Abs. 
1, 2, 2a, 3 und 4“ ersetzt. 

 

(38) Für das Inkrafttreten der durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2018 geänderten oder 
eingefügten Bestimmungen und das Außerkrafttreten der 
durch dieses Bundesgesetz entfallenen Bestimmungen 
gilt Folgendes: 

 1. … 

 (38) Für das Inkrafttreten der durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2018 geänderten oder 
eingefügten Bestimmungen und das Außerkrafttreten der 
durch dieses Bundesgesetz entfallenen Bestimmungen 
gilt Folgendes: 

 1. … 

 4. die Überschrift des Unterabschnittes 2a im II. 
Hauptstück Teil A Abschnitt I, § 3 Abs. 4 Z 2 
(in der Fassung der Z 2) und Abs. 6 Z 1 (in der 
Fassung der Z 2), § 8 lit. o, § 8a Abs. 1 Z 5, 
§ 21a samt Überschrift, die Überschrift 
betreffend § 21b, § 21b Abs. 1, 2, 3 und 4, die 
Überschrift betreffend § 21d, § 21d Abs. 1, 2, 
2a, 3 und 4, § 21e samt Überschrift, § 21f samt 
Überschrift, § 21g Abs. 1 und 2, § 21h, § 23 
Abs. 1 und 2, § 40 Abs. 2 und 3, § 46 Abs. 2, 
§ 47 Abs. 3, § 55 Abs. 1 und 1a, § 68 Abs. 1 
sowie § 131a Abs. 1 treten mit 1. September 
2020 in Kraft; gleichzeitig tritt § 40 Abs. 3a 
außer Kraft, 

,  4. die Überschrift des Unterabschnittes 2a im II. 
Hauptstück Teil A Abschnitt I, § 3 Abs. 4 Z 2 
(in der Fassung der Z 2) und Abs. 6 Z 1 (in der 
Fassung der Z 2), § 8 lit. o, § 8a Abs. 1 Z 5, 
§ 21a samt Überschrift, die Überschrift 
betreffend § 21b, § 21b Abs. 1, 2, 3 und 4, die 
Überschrift betreffend § 21d, § 21d Abs. 1, 2, 
2a, 3 und 4, § 21e samt Überschrift, § 21f samt 
Überschrift, § 21g Abs. 1 und 2, § 21h, § 23 
Abs. 1 und 2, § 28 Abs. 2, § 40 Abs. 2 und 3, 
§ 46 Abs. 2, § 47 Abs. 3, § 55 Abs. 1 und 1a, 
§ 68 Abs. 1 sowie § 131a Abs. 1 treten mit 
1. September 2020 in Kraft; gleichzeitig tritt 
§ 40 Abs. 3a außer Kraft, 

 5. (Grundsatzbestimmung) § 28 Abs. 2 und § 30 
Abs. 3 erster Satz treten gegenüber den Ländern 

  5. (Grundsatzbestimmung) § 2821d Abs. 1, 2, 
2a, 3 und 4 und § 30 Abs. 3 erster Satz treten 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft; die 
Ausführungsgesetze sind binnen eines Jahres zu 
erlassen und mit 1. September 2020 in Kraft zu 
setzen. 

gegenüber den Ländern mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft; die Ausführungsgesetze sind binnen eines 
Jahres zu erlassen und mit 1. September 2020 in 
Kraft zu setzen. 

 

 7. Dem § 131 wird folgender Abs. 40 angefügt:  

 „(40) Die nachstehenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2019 treten wie folgt in Kraft: 

(40) Die nachstehenden Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. xxx/2019 treten wie folgt in Kraft: 

  1. § 132 Abs. 1 und 2 tritt mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft, 

 1. § 132 Abs. 1 und 2 tritt mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft, 

  2. § 28 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 treten mit 
1. September 2020 in Kraft, 

 2. § 28 Abs. 2 und § 29 Abs. 1 treten mit 
1. September 2020 in Kraft, 

  3. (Grundsatzbestimmung) § 4 Abs. 4 tritt 
gegenüber den Ländern mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft, 

 3. (Grundsatzbestimmung) § 4 Abs. 4 tritt 
gegenüber den Ländern mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft, 

  4. (Grundsatzbestimmung) § 30 Abs. 3 erster 
Satz tritt gegenüber den Ländern mit Ablauf des 
Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt 
in Kraft; die Ausführungsgesetze sind binnen 
eines Jahres zu erlassen und bis 1. September 
2020 in Kraft zu setzen.“ 

 4. (Grundsatzbestimmung) § 30 Abs. 3 erster 
Satz tritt gegenüber den Ländern mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft; die 
Ausführungsgesetze sind binnen eines Jahres 
zu erlassen und bis 1. September 2020 in 
Kraft zu setzen. 

 

 8. In § 132 wird dem Text die Absatzbezeichnung „(1)“ 
vorangestellt und folgender Abs. 2 angefügt: 

 

An zumindest dreijährigen mittleren und höheren 
Schulen können die Bestimmungen zur neuen Oberstufe 
(§§ 8a, 43, 57, 71, 100, 108) dieses Bundesgesetzes in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2012 in 
den Schuljahren 2013/14 bis 2016/17 im Wege von 
Schulversuchen probeweise angewendet werden. Auf 

 (1) An zumindest dreijährigen mittleren und 
höheren Schulen können die Bestimmungen zur neuen 
Oberstufe (§§ 8a, 43, 57, 71, 100, 108) dieses 
Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 9/2012 in den Schuljahren 2013/14 bis 
2016/17 im Wege von Schulversuchen probeweise 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
solche Schulversuche findet § 7 mit der Maßgabe 
Anwendung, dass keine zahlenmäßige Beschränkung 
besteht. 

angewendet werden. Auf solche Schulversuche findet § 7 
mit der Maßgabe Anwendung, dass keine zahlenmäßige 
Beschränkung besteht. 

 „(2) An Schulen, an denen gemäß Abs. 1 
Schulversuche zur neuen Oberstufe durchgeführt 
wurden, gelangt § 6 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2018, abweichend von 
§ 131 Abs. 37 Z 4, für die 12. bzw. 13. Schulstufe mit 
1. September 2018 zur Anwendung; gleiches gilt für die 
auf Grundlage des § 6 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2012 oder einer späteren 
Fassung erlassenen kompetenzorientierten Lehrpläne.“ 

(2) An Schulen, an denen gemäß Abs. 1 
Schulversuche zur neuen Oberstufe durchgeführt 
wurden, gelangt § 6 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 35/2018, abweichend von 
§ 131 Abs. 37 Z 4, für die 12. bzw. 13. Schulstufe mit 
1. September 2018 zur Anwendung; gleiches gilt für 
die auf Grundlage des § 6 Abs. 2 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2012 oder einer 
späteren Fassung erlassenen kompetenzorientierten 
Lehrpläne. 

 Artikel 2  

 Änderung des Schulunterrichtsgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 35/2019 sowie durch die Bundesministeriengesetz-
Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 11 Abs. 1 wird der letzte Satz durch folgende 
beide Sätze ersetzt: 

 

 „An der Polytechnischen Schule ist die Frist für die 
Wahl alternativer Pflichtgegenstände innerhalb der 
ersten zehn Wochen des Unterrichtsjahres festzulegen; 
dieser ist eine Orientierungsphase von mindestens vier 
und längstens acht Wochen vorzulagern. Daran 
anschließend kann eine Schwerpunktphase vorgesehen 
werden, die spätestens mit Ablauf des ersten Semesters 
endet.“ 

 

(1) Soweit alternative Pflichtgegenstände 
vorgesehen sind, haben die Schüler zwischen diesen zu 
wählen. Die Wahl hat anlässlich der Aufnahme in die 

 (1) Soweit alternative Pflichtgegenstände 
vorgesehen sind, haben die Schüler zwischen diesen zu 
wählen. Die Wahl hat anlässlich der Aufnahme in die 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Schule oder innerhalb einer vom Schulleiter zu Beginn 
des 2. Semesters der vorangehenden Schulstufe 
vorzusehenden Frist von mindestens drei Tagen und 
längstens einer Woche zu erfolgen. Erfolgt innerhalb 
dieser Fristen keine Wahl, so hat der Schulleiter dem 
Schüler nach dessen Anhörung einen der alternativen 
Pflichtgegenstände zuzuweisen. Die Wahl bzw. die 
Zuweisung gilt für alle Schulstufen, in welchen der 
Pflichtgegenstand lehrplanmäßig geführt wird. An der 
Polytechnischen Schule ist die Frist für die Wahl 
alternativer Pflichtgegenstände innerhalb der ersten zehn 
Wochen des Unterrichtsjahres festzulegen und kann der 
Wahl eine Orientierungsphase von längstens acht 
Wochen vorgelagert werden. 

Schule oder innerhalb einer vom Schulleiter zu Beginn 
des 2. Semesters der vorangehenden Schulstufe 
vorzusehenden Frist von mindestens drei Tagen und 
längstens einer Woche zu erfolgen. Erfolgt innerhalb 
dieser Fristen keine Wahl, so hat der Schulleiter dem 
Schüler nach dessen Anhörung einen der alternativen 
Pflichtgegenstände zuzuweisen. Die Wahl bzw. die 
Zuweisung gilt für alle Schulstufen, in welchen der 
Pflichtgegenstand lehrplanmäßig geführt wird. An der 
Polytechnischen Schule ist die Frist für die Wahl 
alternativer Pflichtgegenstände innerhalb der ersten zehn 
Wochen des Unterrichtsjahres festzulegen und kann der 
Wahl; dieser ist eine Orientierungsphase von 
mindestens vier und längstens acht Wochen 
vorgelagertvorzulagern. Daran anschließend kann 
eine Schwerpunktphase vorgesehen werden, die 
spätestens mit Ablauf des ersten Semesters endet. 

 

 2. § 17 Abs. 1a dritter Satz lautet:  

 „Die insbesondere im Rahmen von nationalen 
Leistungsmessungen zu erhebenden individuellen 
Lernergebnisse zeigen das Ausmaß des Erreichens 
grundlegender, nachhaltig erworbener Kompetenzen 
auf.“ 

 

 3. § 17 Abs. 1a letzter Satz lautet:  

 „Es ist vorzusehen, dass die Ergebnisse von 
nationalen Leistungsmessungen so auszuwerten und 
rückzumelden sind, dass sie für die standortbezogene 
Förderplanung und Unterrichtsentwicklung ebenso wie 
für die langfristige systematische Qualitätsentwicklung 
in den Schulen nutzbringend verwertet werden können.“ 

 

(1a) Der zuständige Bundesminister hat für einzelne 
Schulstufen der in § 1 genannten Schularten (Formen, 
Fachrichtungen) Bildungsstandards zu verordnen, wenn 
dies für die Entwicklung und Evaluation des 
österreichischen Schulwesens notwendig ist. 

 (1a) Der zuständige Bundesminister hat für einzelne 
Schulstufen der in § 1 genannten Schularten (Formen, 
Fachrichtungen) Bildungsstandards zu verordnen, wenn 
dies für die Entwicklung und Evaluation des 
österreichischen Schulwesens notwendig ist. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bildungsstandards sind konkret formulierte 
Lernergebnisse, die sich gemäß dem Lehrplan der 
jeweiligen Schulart (Form, Fachrichtung) auf einzelne 
Pflichtgegenstände oder auf mehrere in fachlichem 
Zusammenhang stehende Pflichtgegenstände beziehen. 
Die individuellen Lernergebnisse zeigen das Ausmaß des 
Erreichens grundlegender, nachhaltig erworbener 
Kompetenzen auf. Der Lehrer hat bei der Planung und 
Gestaltung seiner Unterrichtsarbeit die Kompetenzen 
und die darauf bezogenen Bildungsstandards zu 
berücksichtigen sowie die Leistungen der Schüler in 
diesen Bereichen zu beobachten, zu fördern und 
bestmöglich zu sichern. Die Verordnung hat über die 
Festlegung von Schularten, Schulstufen und 
Pflichtgegenständen hinaus insbesondere die Ziele der 
nachhaltigen Ergebnisorientierung in der Planung und 
Durchführung von Unterricht, der bestmöglichen 
Diagnostik und individuellen Förderung durch konkrete 
Vergleichsmaßstäbe und der Unterstützung der 
Qualitätsentwicklung in der Schule sicher zu stellen. Es 
ist vorzusehen, dass die Ergebnisse von 
Standardüberprüfungen so auszuwerten und 
rückzumelden sind, dass sie für die langfristige 
systematische Qualitätsentwicklung in den Schulen 
nutzbringend verwertet werden können. 

Bildungsstandards sind konkret formulierte 
Lernergebnisse, die sich gemäß dem Lehrplan der 
jeweiligen Schulart (Form, Fachrichtung) auf einzelne 
Pflichtgegenstände oder auf mehrere in fachlichem 
Zusammenhang stehende Pflichtgegenstände beziehen. 
Die insbesondere im Rahmen von nationalen 
Leistungsmessungen zu erhebenden individuellen 
Lernergebnisse zeigen das Ausmaß des Erreichens 
grundlegender, nachhaltig erworbener Kompetenzen auf. 
Der Lehrer hat bei der Planung und Gestaltung seiner 
Unterrichtsarbeit die Kompetenzen und die darauf 
bezogenen Bildungsstandards zu berücksichtigen sowie 
die Leistungen der Schüler in diesen Bereichen zu 
beobachten, zu fördern und bestmöglich zu sichern. Die 
Verordnung hat über die Festlegung von Schularten, 
Schulstufen und Pflichtgegenständen hinaus 
insbesondere die Ziele der nachhaltigen 
Ergebnisorientierung in der Planung und Durchführung 
von Unterricht, der bestmöglichen Diagnostik und 
individuellen Förderung durch konkrete 
Vergleichsmaßstäbe und der Unterstützung der 
Qualitätsentwicklung in der Schule sicher zu stellen. Es 
ist vorzusehen, dass die Ergebnisse von 
Standardüberprüfungennationalen Leistungsmessungen 
so auszuwerten und rückzumelden sind, dass sie für die 
standortbezogene Förderplanung und 
Unterrichtsentwicklung ebenso wie für die langfristige 
systematische Qualitätsentwicklung in den Schulen 
nutzbringend verwertet werden können. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

Hinweis der ParlDion: Gegenüberstellung mit der am 
01.09.2020 in Kraft tretenden Rechtslage lt. BGBl. I Nr. 
101/2018. 

4. Die Überschrift des § 31a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 101/2018 lautet: 

 

Differenzierung an der Mittelschule „Differenzierungsmaßnahmen“ Differenzierung an der 
Mittelschule„Differenzierungsmaßnahmen“ 

Hinweis der ParlDion: Gegenüberstellung mit der am 
01.09.2020 in Kraft tretenden Rechtslage lt. BGBl. I Nr. 
101/2018. 

5. In § 31a Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBl. I Nr. 101/2018 lautet der Einleitungssatz: 

 

(2) In den Pflichtgegenständen Deutsch, 
Mathematik und Lebende Fremdsprache sowie in 
Pflichtgegenständen eines (schulautonomen) 
Schwerpunktbereiches aus den folgenden pädagogischen 
Fördermaßnahmen von den Lehrerinnen und Lehrern in 
koordiniertem Zusammenwirken mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter auszuwählen: 

„In den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und 
Lebende Fremdsprache sowie in Pflichtgegenständen 
eines (schulautonomen) Schwerpunktbereiches ist an der 
Mittelschule aus den folgenden pädagogischen 
Fördermaßnahmen von den Lehrerinnen und Lehrern in 
koordiniertem Zusammenwirken mit der Schulleiterin 
oder dem Schulleiter auszuwählen:“ 

(2) In den Pflichtgegenständen Deutsch, 
Mathematik und Lebende Fremdsprache sowie in 
Pflichtgegenständen eines (schulautonomen) 
Schwerpunktbereiches ist an der Mittelschule aus den 
folgenden pädagogischen Fördermaßnahmen von den 
Lehrerinnen und Lehrern in koordiniertem 
Zusammenwirken mit der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter auszuwählen: 

 

Hinweis der ParlDion: Gegenüberstellung mit der am 
01.09.2020 in Kraft tretenden Rechtslage lt. BGBl. I Nr. 
101/2018. 

6. Dem § 31a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 101/2018 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

 

 „(3) In den Pflichtgegenständen Deutsch und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und Lebende 
Fremdsprache ist an der Polytechnischen Schule Abs. 2 
sinngemäß anzuwenden.“ 

(3) In den Pflichtgegenständen Deutsch und 
Kommunikation, Angewandte Mathematik und 
Lebende Fremdsprache ist an der Polytechnischen 
Schule Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. 

 

 7. In § 36a Abs. 2 letzter Satz wird der Beistrich nach 
der Wendung „auf Antrag des Prüfungskandidaten“ 
durch einen Punkt ersetzt und entfällt die Wendung 
„wobei ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von der 
Prüfung (ohne eine innerhalb der Anmeldefrist zulässige 
Zurücknahme des Antrages) zu einem Verlust der 
betreffenden Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) 
bzw. der mündlichen Kompensationsmöglichkeit führt.“ 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

(2) Die erstmalige Zulassung zum Antreten zur 
Vorprüfung, zur abschließenden Arbeit sowie zur 
Klausurprüfung (mit Ausnahme von allfälligen 
mündlichen Kompensationsprüfungen) und zur 
mündlichen Prüfung im Haupttermin erfolgt von Amts 
wegen. Auf Antrag des Prüfungskandidaten ist dieser 
zum erstmaligen Antreten zur abschließenden Prüfung zu 
einem späteren Termin zuzulassen, wenn wichtige 
Gründe dies rechtfertigen. Bei negativer Beurteilung von 
schriftlichen Klausurarbeiten ist der Prüfungskandidat 
auf Antrag im selben Prüfungstermin zu zusätzlichen 
mündlichen Kompensationsprüfungen zuzulassen. Jede 
Zulassung zu einer Wiederholung von Teilprüfungen der 
Vorprüfung oder von Prüfungsgebieten der 
Hauptprüfung erfolgt auf Antrag des 
Prüfungskandidaten, wobei ein nicht gerechtfertigtes 
Fernbleiben von der Prüfung (ohne eine innerhalb der 
Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des Antrages) zu 
einem Verlust der betreffenden 
Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) bzw. der 
mündlichen Kompensationsmöglichkeit führt. 

 (2) Die erstmalige Zulassung zum Antreten zur 
Vorprüfung, zur abschließenden Arbeit sowie zur 
Klausurprüfung (mit Ausnahme von allfälligen 
mündlichen Kompensationsprüfungen) und zur 
mündlichen Prüfung im Haupttermin erfolgt von Amts 
wegen. Auf Antrag des Prüfungskandidaten ist dieser 
zum erstmaligen Antreten zur abschließenden Prüfung zu 
einem späteren Termin zuzulassen, wenn wichtige 
Gründe dies rechtfertigen. Bei negativer Beurteilung von 
schriftlichen Klausurarbeiten ist der Prüfungskandidat 
auf Antrag im selben Prüfungstermin zu zusätzlichen 
mündlichen Kompensationsprüfungen zuzulassen. Jede 
Zulassung zu einer Wiederholung von Teilprüfungen der 
Vorprüfung oder von Prüfungsgebieten der 
Hauptprüfung erfolgt auf Antrag des 
Prüfungskandidaten,. wobei ein nicht gerechtfertigtes 
Fernbleiben von der Prüfung (ohne eine innerhalb der 
Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des Antrages) zu 
einem Verlust der betreffenden 
Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) bzw. der 
mündlichen Kompensationsmöglichkeit führt. 

 8. Dem § 36a wird folgender Abs. 3 angefügt:  

 „(3) Ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von einer 
Vorprüfung, einem Prüfungsgebiet der Klausurprüfung 
oder einer oder mehrerer Teilprüfungen der mündlichen 
Prüfung oder der Wiederholung der Vorprüfung, einer 
Klausurprüfung oder einer Teilprüfung der mündlichen 
Prüfung (ohne eine innerhalb der Anmeldefrist zulässige 
Zurücknahme des Antrages) führt zum Verlust einer 
Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) für das 
betreffende Prüfungsgebiet oder die betreffende 
Teilprüfung bzw. der mündlichen 
Kompensationsmöglichkeit.“ 

(3) Ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von 
einer Vorprüfung, einem Prüfungsgebiet der 
Klausurprüfung oder einer oder mehrerer 
Teilprüfungen der mündlichen Prüfung oder der 
Wiederholung der Vorprüfung, einer 
Klausurprüfung oder einer Teilprüfung der 
mündlichen Prüfung (ohne eine innerhalb der 
Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des Antrages) 
führt zum Verlust einer Wiederholungsmöglichkeit 
(§ 40 Abs. 1) für das betreffende Prüfungsgebiet oder 
die betreffende Teilprüfung bzw. der mündlichen 
Kompensationsmöglichkeit. 

 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



 

 

 
8

7
2

/A
 X

X
V

I. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
)1

1
 v

o
n
 1

7
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 9. In § 37 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt:  

 „(3a) Der zuständige Bundesminister hat mit 
Verordnung festzulegen, ob und inwieweit 
Aufgabenstellungen bei standardisierten 
Klausurprüfungen gemäß Abs. 2 Z 3 für 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit 
Körper- oder Sinnesbehinderung, die geeignet ist, das 
Prüfungsergebnis zu beeinflussen, unter Bedachtnahme 
auf die Gleichwertigkeit von abschließenden Prüfungen, 
abzuändern sind.“ 

(3a) Der zuständige Bundesminister hat mit 
Verordnung festzulegen, ob und inwieweit 
Aufgabenstellungen bei standardisierten 
Klausurprüfungen gemäß Abs. 2 Z 3 für 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit 
Körper- oder Sinnesbehinderung, die geeignet ist, das 
Prüfungsergebnis zu beeinflussen, unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit von 
abschließenden Prüfungen, abzuändern sind. 

 10. Dem § 82 wird folgender Abs. 14 angefügt:  

 „(14) Für das Inkrafttreten der durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2019 geänderten oder 
eingefügten Bestimmungen gilt Folgendes: 

(14) Für das Inkrafttreten der durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. xxx/2019 geänderten oder 
eingefügten Bestimmungen gilt Folgendes: 

  1. § 11 Abs. 1, § 17 Abs. 1a dritter und letzter Satz 
sowie die Überschrift des § 31a, § 31a Abs. 2 
und 3 treten mit 1. September 2020 in Kraft, 

 1. § 11 Abs. 1, § 17 Abs. 1a dritter und letzter 
Satz sowie die Überschrift des § 31a, § 31a 
Abs. 2 und 3 treten mit 1. September 2020 in 
Kraft, 

  2. § 36a Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 sowie § 37 
Abs. 3a treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
und sind abweichend von diesem Zeitpunkt auf 
abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 
2020 anzuwenden, 

 2. § 36a Abs. 2 letzter Satz und Abs. 3 sowie 
§ 37 Abs. 3a treten mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft 
und sind abweichend von diesem Zeitpunkt 
auf abschließende Prüfungen mit 
Haupttermin ab 2020 anzuwenden, 

  3. § 82e Abs. 2 und 5 tritt mit Ablauf des Tages der 
Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft.“ 

 3. § 82e Abs. 2 und 5 tritt mit Ablauf des Tages 
der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft. 

 11. In § 82e Abs. 2 erster Satz wird die Wendung 
„Inkrafttreten der genannten Bestimmungen“ durch die 
Wendung „In- bzw. Außerkrafttreten der Bestimmungen 
gemäß § 82 Abs. 5s“ ersetzt. 

 

(2) Wenn gemäß Abs. 1 durch die Schulleiterin oder 
den Schulleiter das Inkrafttreten der die neue Oberstufe 
betreffenden Bestimmungen hinsichtlich der 10. 
Schulstufe 

 (2) Wenn gemäß Abs. 1 durch die Schulleiterin oder 
den Schulleiter das Inkrafttreten der die neue Oberstufe 
betreffenden Bestimmungen hinsichtlich der 10. 
Schulstufe 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 1. mit 1. September 2018 oder 

 2. mit 1. September 2019 

und hinsichtlich der weiteren Schulstufen jeweils mit 
1. September der Folgejahre schulstufenweise 
aufsteigend verordnet wurde, dann kann bei Vorliegen 
der in Abs. 1 genannten Gründe durch eine weitere 
Verordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters nach 
Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses (bei 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder mit 
beschließender Stimme) das Inkrafttreten der genannten 
Bestimmungen hinsichtlich der 10. Schulstufe mit 
1. September 2021 und hinsichtlich der weiteren 
Schulstufen jeweils mit 1. September der Folgejahre 
schulstufenweise aufsteigend festgelegt werden. Eine 
solche Verordnung ist im Fall der Z 1 bis spätestens 
20. Juni 2018 und im Fall der Z 2 bis spätestens 
1. Dezember 2018 zu erlassen, gemäß § 79 
kundzumachen und unverzüglich der zuständigen 
Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

 1. mit 1. September 2018 oder 

 2. mit 1. September 2019 

und hinsichtlich der weiteren Schulstufen jeweils mit 
1. September der Folgejahre schulstufenweise 
aufsteigend verordnet wurde, dann kann bei Vorliegen 
der in Abs. 1 genannten Gründe durch eine weitere 
Verordnung der Schulleiterin oder des Schulleiters nach 
Anhörung des Schulgemeinschaftsausschusses (bei 
Anwesenheit von mehr als der Hälfte der Mitglieder mit 
beschließender Stimme) das InkrafttretenIn- bzw. 
Außerkrafttreten der genannten Bestimmungen gemäß 
§ 82 Abs. 5s hinsichtlich der 10. Schulstufe mit 
1. September 2021 und hinsichtlich der weiteren 
Schulstufen jeweils mit 1. September der Folgejahre 
schulstufenweise aufsteigend festgelegt werden. Eine 
solche Verordnung ist im Fall der Z 1 bis spätestens 
20. Juni 2018 und im Fall der Z 2 bis spätestens 
1. Dezember 2018 zu erlassen, gemäß § 79 
kundzumachen und unverzüglich der zuständigen 
Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen. 

 12. Dem § 82e wird folgender Abs. 5 angefügt:  

 „(5) An Schulen, an denen auf Grundlage des § 78c 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 9/2012 
Schulversuche zur neuen Oberstufe durchgeführt 
wurden, finden ab dem im § 82 Abs. 9 Z 1 bestimmten 
Zeitpunkt, abweichend von § 82 Abs. 5s, die die neue 
Oberstufe betreffenden Bestimmungen hinsichtlich der 
11., 12. und 13. Schulstufe Anwendung.“ 

(5) An Schulen, an denen auf Grundlage des 
§ 78c in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 
Nr. 9/2012 Schulversuche zur neuen Oberstufe 
durchgeführt wurden, finden ab dem im § 82 Abs. 9 
Z 1 bestimmten Zeitpunkt, abweichend von § 82 
Abs. 5s, die die neue Oberstufe betreffenden 
Bestimmungen hinsichtlich der 11., 12. und 13. 
Schulstufe Anwendung. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung des Schulunterrichtsgesetzes für 
Berufstätige, Kollegs und 
Vorbereitungslehrgänge 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs 
und Vorbereitungslehrgänge, BGBl. I Nr. 33/1997, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 35/2019 sowie durch die Bundesministeriengesetz-
Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. § 36 Abs. 2 letzter Satz lautet:  

 „Ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von einer 
Teilprüfung oder von einer Wiederholung einer 
Teilprüfung (ohne eine innerhalb der Anmeldefrist 
zulässige Zurücknahme des Antrages) führt zu einem 
Verlust einer Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) 
bzw. der mündlichen Kompensationsmöglichkeit.“ 

 

(2) Jede Zulassung zum Antreten zur 
abschließenden Prüfung (einschließlich der 
Wiederholung von Teilprüfungen) erfolgt auf Antrag des 
Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. Bei 
negativer Beurteilung von schriftlichen Klausurarbeiten 
ist der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin auf 
Antrag im selben Prüfungstermin zu zusätzlichen 
mündlichen Kompensationsprüfungen zuzulassen. Ein 
nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von einer 
Wiederholung einer Teilprüfung oder von einer 
mündlichen Kompensationsprüfung (ohne eine innerhalb 
der Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des Antrages) 
führt zu einem Verlust der betreffenden 
Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) bzw. der 
mündlichen Kompensationsmöglichkeit. 

 (2) Jede Zulassung zum Antreten zur 
abschließenden Prüfung (einschließlich der 
Wiederholung von Teilprüfungen) erfolgt auf Antrag des 
Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin. Bei 
negativer Beurteilung von schriftlichen Klausurarbeiten 
ist der Prüfungskandidat oder die Prüfungskandidatin auf 
Antrag im selben Prüfungstermin zu zusätzlichen 
mündlichen Kompensationsprüfungen zuzulassen. Ein 
nicht gerechtfertigtes Fernbleiben von einer Teilprüfung 
oder von einer Wiederholung einer Teilprüfung oder 
von einer mündlichen Kompensationsprüfung (ohne eine 
innerhalb der Anmeldefrist zulässige Zurücknahme des 
Antrages) führt zu einem Verlust der betreffendeneiner 
Wiederholungsmöglichkeit (§ 40 Abs. 1) bzw. der 
mündlichen Kompensationsmöglichkeit. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 2. In § 37 wird nach Abs. 3 folgender Abs. 3a eingefügt:  

 „(3a) Das zuständige Regierungsmitglied hat mit 
Verordnung festzulegen, ob und inwieweit 
Aufgabenstellungen bei standardisierten 
Klausurprüfungen gemäß Abs. 2 Z 3 für 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit 
einer Körper- oder Sinnesbehinderung, die geeignet ist, 
das Prüfungsergebnis zu beeinflussen, unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit von 
abschließenden Prüfungen, abzuändern sind.“ 

(3a) Das zuständige Regierungsmitglied hat mit 
Verordnung festzulegen, ob und inwieweit 
Aufgabenstellungen bei standardisierten 
Klausurprüfungen gemäß Abs. 2 Z 3 für 
Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten mit 
einer Körper- oder Sinnesbehinderung, die geeignet 
ist, das Prüfungsergebnis zu beeinflussen, unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit von 
abschließenden Prüfungen, abzuändern sind. 

 3. Dem § 69 wird folgender Abs. 14 angefügt:  

 „(14) § 36 Abs. 2 letzter Satz und § 37 Abs. 3a in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft und sind abweichend von 
diesem Zeitpunkt ab dem Haupttermin des Schuljahres 
2019/20 oder im Falle des § 69 Abs. 9 Z 2 lit. b ab 
diesem Zeitpunkt anzuwenden.“ 

(14) § 36 Abs. 2 letzter Satz und § 37 Abs. 3a in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft und sind abweichend von 
diesem Zeitpunkt ab dem Haupttermin des 
Schuljahres 2019/20 oder im Falle des § 69 Abs. 9 Z 2 
lit. b ab diesem Zeitpunkt anzuwenden. 

 Artikel 4  

 Änderung des Schulpflichtgesetzes 1985  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76/1985, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I 
Nr. 101/2018 sowie durch die Bundesministeriengesetz-
Novelle 2017, BGBl. I Nr. 164/2017, wird wie folgt 
geändert: 

 

Hinweis der ParlDion: Der zum Zeitpunkt der 
Einbringung des Antrages gültige § 6 Abs. 1a 
Schulpflichtgesetz 1985 tritt mit 31.08.2019 außer Kraft 
weshalb auch eine Textgegenüberstellung mit der ab 
01.09.2019 gültigen Rechtslage erfolgt (grün hinterlegt). 

1. In § 6 Abs. 1a wird nach der Wendung „insbesondere 
des Sprachstandes“ die Wendung „(Erfassung der 
Sprachkompetenz in Deutsch von Kindern mit Deutsch 
als Erstsprache oder von Kindern mit Deutsch als 
Zweitsprache)“ eingefügt. 

 

 2. In § 6 Abs. 1a wird nach dem zweiten Satz folgender 
Satz eingefügt: 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 „Kommen die Erziehungsberechtigten dieser 
Verpflichtung trotz Aufforderung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters innerhalb angemessener Frist nicht nach, 
hat die Schulleiterin oder der Schulleiter die Leiterin 
oder den Leiter einer besuchten elementaren 
Bildungseinrichtung um die Übermittlung der 
Unterlagen, Erhebungen und Förderergebnisse zu 
ersuchen.“ 

 

(1a) Zum Zweck der frühzeitigen Organisation und 
Bereitstellung von treffsicheren Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Unterrichts nach dem Lehrplan der 1. 
Schulstufe oder der Vorschulstufe sowie weiters zum 
Zweck der Klassenbildung und der Klassenzuweisung 
haben die Erziehungsberechtigten allfällige Unterlagen, 
Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit 
des Kindergartenbesuches zum Zweck der 
Dokumentation des Entwicklungsstandes, insbesondere 
des Sprachstandes erstellt, durchgeführt bzw. erhoben 
wurden, vorzulegen. Die Vorlage kann in Papierform 
oder in elektronischer Form erfolgen. Diese 
Informationen sind unter Beachtung der 
Zugriffsbeschränkungen und 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 77 Abs. 3 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, 
aufzubewahren spätestens mit Ablauf des betreffenden 
Unterrichtsjahres zu vernichten bzw. zu löschen. 

 

 (1a) Zum Zweck der frühzeitigen Organisation und 
Bereitstellung von treffsicheren Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Unterrichts nach dem Lehrplan der 1. 
Schulstufe oder der Vorschulstufe sowie weiters zum 
Zweck der Klassenbildung und der Klassenzuweisung 
haben die Erziehungsberechtigten allfällige Unterlagen, 
Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit 
des Kindergartenbesuches zum Zweck der 
Dokumentation des Entwicklungsstandes, insbesondere 
des Sprachstandes (Erfassung der Sprachkompetenz in 
Deutsch von Kindern mit Deutsch als Erstsprache 
oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache) 
erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden, vorzulegen. 
Die Vorlage kann in Papierform oder in elektronischer 
Form erfolgen. Kommen die Erziehungsberechtigten 
dieser Verpflichtung trotz Aufforderung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters innerhalb 
angemessener Frist nicht nach, hat die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Leiterin oder den Leiter einer 
besuchten elementaren Bildungseinrichtung um die 
Übermittlung der Unterlagen, Erhebungen und 
Förderergebnisse zu ersuchen. Diese Informationen 
sind unter Beachtung der Zugriffsbeschränkungen und 
Datensicherheitsmaßnahmen gemäß § 77 Abs. 3 des 
Schulunterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 472/1986, 
aufzubewahren spätestens mit Ablauf des betreffenden 
Unterrichtsjahres zu vernichten bzw. zu löschen. 

(1a) Zum Zweck der frühzeitigen Organisation und 
Bereitstellung von treffsicheren Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Unterrichts nach dem Lehrplan der 1. 

 (1a) Zum Zweck der frühzeitigen Organisation und 
Bereitstellung von treffsicheren Fördermaßnahmen im 
Rahmen des Unterrichts nach dem Lehrplan der 1. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Schulstufe oder der Vorschulstufe sowie weiters zum 
Zweck der Klassenbildung und der Klassenzuweisung 
haben die Erziehungsberechtigten allfällige Unterlagen, 
Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit 
des Kindergartenbesuches zum Zweck der 
Dokumentation des Entwicklungsstandes, insbesondere 
des Sprachstandes erstellt, durchgeführt bzw. erhoben 
wurden, vorzulegen. Die Vorlage kann in Papierform 
oder in elektronischer Form erfolgen. Der Schulleiter hat 
diese personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 4 Z 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, und Informationen 
gemäß den Bestimmungen des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, 
zu verarbeiten und ist darüber hinaus ermächtigt, 
allenfalls nach Maßgabe landesgesetzlicher 
Bestimmungen automationsunterstützt übermittelte 
personenbezogene Daten und Informationen zu erfassen 
und zu verarbeiten. 

Schulstufe oder der Vorschulstufe sowie weiters zum 
Zweck der Klassenbildung und der Klassenzuweisung 
haben die Erziehungsberechtigten allfällige Unterlagen, 
Erhebungen und Förderergebnisse, die während der Zeit 
des Kindergartenbesuches zum Zweck der 
Dokumentation des Entwicklungsstandes, insbesondere 
des Sprachstandes (Erfassung der Sprachkompetenz in 
Deutsch von Kindern mit Deutsch als Erstsprache 
oder von Kindern mit Deutsch als Zweitsprache) 
erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden, vorzulegen. 
Die Vorlage kann in Papierform oder in elektronischer 
Form erfolgen. Kommen die Erziehungsberechtigten 
dieser Verpflichtung trotz Aufforderung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters innerhalb 
angemessener Frist nicht nach, hat die Schulleiterin 
oder der Schulleiter die Leiterin oder den Leiter einer 
besuchten elementaren Bildungseinrichtung um die 
Übermittlung der Unterlagen, Erhebungen und 
Förderergebnisse zu ersuchen. Der Schulleiter hat 
diese personenbezogenen Daten im Sinne des Art. 4 Z 1 
der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), 
ABl. Nr. L 119 vom 4.5.2016 S. 1, und Informationen 
gemäß den Bestimmungen des 
Bildungsdokumentationsgesetzes, BGBl. I Nr. 12/2002, 
zu verarbeiten und ist darüber hinaus ermächtigt, 
allenfalls nach Maßgabe landesgesetzlicher 
Bestimmungen automationsunterstützt übermittelte 
personenbezogene Daten und Informationen zu erfassen 
und zu verarbeiten. 

 3. Dem § 30 wird folgender Abs. 25 angefügt:  

 „(25) § 6 Abs. 1a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft.“ 

(25) § 6 Abs. 1a in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 tritt mit Ablauf 
des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in 
Kraft. 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2002_12_1/2002_12_1.pdf


 

 

 
8

7
2

/A
 X

X
V

I. G
P

 - In
itiativ

an
trag

 - T
ex

tg
eg

en
ü
b

erstellu
n
g
 (A

rb
eitsd

o
k
u
m

en
t P

arlD
io

n
)1

7
 v

o
n
 1

7
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 12.06.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 12.06.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 5  

 Änderung des Bildungsdokumentationsgesetzes  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Die letzte Änderung des 
Bildungsdokumentationsgesetzes erfolgte mit BGBl. I 
Nr. 100/2018. 

Das Bildungsdokumentationsgesetz, BGBl. 
Nr. 12/2002, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 32/2018 sowie durch die 
Bundesministeriengesetz-Novelle 2017, BGBl. I 
Nr. 164/2017, wird wie folgt geändert: 

 

 1. In der Anlage 1a wird nach Z 1 folgende Z 1a 
eingefügt: 

 

Der Leiter einer Bildungseinrichtung hat für 
Zwecke des Bildungseinrichtungsstandortes (§ 3 Abs. 1) 
insbesondere folgende Daten gemäß § 3 Abs. 2 Z 8 
schülerbezogen zu verarbeiten: 

 1. … 

 Der Leiter einer Bildungseinrichtung hat für 
Zwecke des Bildungseinrichtungsstandortes (§ 3 Abs. 1) 
insbesondere folgende Daten gemäß § 3 Abs. 2 Z 8 
schülerbezogen zu verarbeiten: 

 1. … 

  „1a. die Dokumentation des erfassten Sprachstandes 
vor Beginn der allgemeinen Schulpflicht durch 
die Beobachtungsbögen gemäß Anlage 5 sowie 
die Maßnahmen und Förderergebnisse der 
(Sprach-)Förderung ab der Schülerinnen- und 
Schülereinschreibung für das Schuljahr 
2020/21;“ 

 1a. die Dokumentation des erfassten 
Sprachstandes vor Beginn der allgemeinen 
Schulpflicht durch die Beobachtungsbögen 
gemäß Anlage 5 sowie die Maßnahmen und 
Förderergebnisse der (Sprach-)Förderung ab 
der Schülerinnen- und Schülereinschreibung 
für das Schuljahr 2020/21; 

Hinweis der ParlDion: Mangels technischer 
Abbildbarkeit der Anlage wurde keine TGÜ erstellt. 
Siehe den Originalantrag. 

2. Nach der Anlage 4 wird die Anlage 5 eingefügt.  

 3. Dem § 12 wird folgender Abs. 20 angefügt:  

 „(20) Die Z 1a der Anlage 1a sowie die Anlage 5 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft.“ 

(20) Die Z 1a der Anlage 1a sowie die Anlage 5 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/2019 
treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung im 
Bundesgesetzblatt in Kraft. 
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